
 

7. Wiederholung von Schuljahrgängen im Rahmen der Abschlussvergabe mit 
Auswirkungen auf die Schuljahre 2020/2021 bis 2023/2024 (siehe Anlage)  
 
7.1. Schülerinnen und Schüler des 9. oder 10. Schuljahrgangs, die am Ende des 
Schuljahres 2020/2021 keinen Abschluss erhalten oder einen Abschluss mit 
weitergehenden Berechtigungen erwerben wollen, können den 9. oder 10. Schuljahrgang im 
Schuljahr 2021/2022 abweichend von § 26 Abs. 1 der Bezugsverordnung zu c noch einmal 
wiederholen, auch wenn sie den jeweiligen Schuljahrgang im Schuljahr 2020/2021 bereits 
wiederholt haben. Das Wiederholen des 9. oder 10. Schuljahrgangs des Schuljahres 
2019/2020 im Schul-jahr 2020/2021 bleibt somit unberücksichtigt.  
 
7.2. Schülerinnen und Schüler des 9. oder 10. Schuljahrgangs, die am Ende des 
Schuljahres 2021/2022 keinen Abschluss erhalten oder einen Abschluss mit 
weitergehenden Berechtigungen erwerben wollen, können den 9. oder 10. Schuljahrgang im 
Schuljahr 2022/2023 abweichend von § 26 Abs. 1 der Bezugsverordnung zu c noch einmal 
wiederholen, auch wenn sie den jeweiligen Schuljahrgang im Schuljahr 2021/2022 bereits 
erstmalig wieder-holt haben. Das Wiederholen des 9. oder 10. Schuljahrgangs des 
Schuljahres 2020/2021 im Schuljahr 2021/2022 bleibt somit unberücksichtigt.  
 
7.3. Schülerinnen und Schüler des 9. oder 10. Schuljahrgangs, die am Ende des 
Schuljahres 2020/2021 keinen Abschluss erhalten oder einen Abschluss mit 
weitergehenden Berechtigungen erwerben wollen, können abweichend von § 26 Abs. 3 der 
Bezugsverordnung zu c auch dann den Schuljahrgang 9 oder 10 im Schuljahr 2021/2022 
wiederholen, wenn sie den vorhergehenden Schuljahrgang, also den 8. oder 9. 
Schuljahrgang, bereits wiederholt haben; einer Zulassung dieser Ausnahme durch 
Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf es dafür am Ende des Schuljahres 2020/2021 
nicht.  
 
7.4. Schülerinnen und Schüler des 9. oder 10. Schuljahrgangs, die am Ende des 
Schuljahres 2021/2022 keinen Abschluss erhalten oder einen Abschluss mit 
weitergehenden Berechtigungen erwerben wollen, können abweichend von § 26 Abs. 3 der 
Bezugsverordnung zu c auch dann den Schuljahrgang 9 oder 10 im Schuljahr 2022/23 
wiederholen, wenn sie den vorhergehenden Schuljahrgang, also den 8. oder 9. 
Schuljahrgang, bereits im Schuljahr 2020/2021 wiederholt haben; einer Zulassung dieser 
Ausnahme durch Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf es dafür am Ende des 
Schuljahres 2021/2022 nicht. Das Wiederholen des 8. oder 9. Schuljahrgangs des 
Schuljahres 2020/2021 im Schuljahr 2021/2022 bleibt somit unberücksichtigt.  
 
7.5. Schülerinnen und Schüler des 9. Schuljahrgangs, die am Ende der Schuljahres 
2022/2023 keinen Abschluss erhalten oder einen Abschluss mit weitergehenden 
Berechtigungen erwerben wollen, können abweichend von § 26 Abs. 3 der 
Bezugsverordnung zu c auch dann den Schuljahrgang 9 im Schuljahr 2023/2024 
wiederholen, wenn sie den vorhergehenden Schuljahrgang, also den 8. Schuljahrgang, im 
Schuljahr 2021/2022 bereits wiederholt haben; einer Zulassung dieser Ausnahme durch 
Entscheidung der Klassenkonferenz bedarf es dafür am Ende des Schuljahres 2022/2023 
nicht. Das Wiederholen des 8. Schuljahrgangs des Schuljahres 2020/2021 im Schuljahr 
2021/2022 bleibt somit unberücksichtigt.  



 


